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1.  Allgemeines 

1.1. Diese AGB gelten für alle Rechtsgeschäfte, bei de-
nen die ansa Personalmanagement GmbH (=Über-
lasser) Arbeitskräften zur Arbeitsleistung an Dritte 
(=Beschäftigter) überlässt. 

1.2. Die Auftragsbestätigung geht diesen AGB vor. 
Diese AGB gelten auch für künftige Folge- und Zu-
satzaufträge. Sie gelten auch dann weiter, wenn Ar-
beitskräfte über die vereinbarte oder geplante Über-
lassungsdauer zur Verfügung gestellt werden. 

1.3. Allfällige Geschäftsbedingungen des Beschäftigers 
werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn sie in Auf-
tragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen 
oder sonstigen Schriftstücken aufscheinen und un-
widersprochen bleiben. 

1.4. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedür-
fen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Be-
stätigung beider Vertragspartner. Das gilt auch für 
den Fall des einvernehmlichen Abgehens von der 
vereinbarten Schriftform. 

2. Vertragsabschluss 

2.1. Offerte der ansa sind freibleibend. Der Vertrag 
kommt entweder durch Unterfertigung des Offerts 
oder Unterfertigung der Auftragsbestätigung durch 
den Beschäftiger zustande. Werden diese Vertrags-
unterlagen vom Beschäftiger nicht unterfertigt, 
kommt der Vertrag dadurch zustande, dass die 
überlassenen Arbeitskräfte nach Übermittlung des 
Offerts oder einer Auftragsbestätigung mit ihrem Ar-
beitseinsatz beginnen oder vom Beschäftiger einge-
setzt werden.  

3. Leistungsumfang 

3.1. ansa beschäftigt Arbeitskräfte zur Überlassung an 
Dritte. Leistungsgegenstand ist die Zurverfügungs-
tellung von Arbeitskräften, nicht die Erbringung be-
stimmter Leistungen. ansa schuldet keine wie auch 
immer geartete Leistung oder einen Arbeitserfolg. 

3.2. Die überlassenen Arbeitskräfte arbeiten unter der 
Führung, Weisung und Verantwortung des Beschäf-
tigers.  

3.3. ansa ist berechtigt, die vereinbarten Arbeitskräfte 
oder bereits überlassene Arbeitskräfte jederzeit 
durch andere gleichwertige Personen zu ersetzen. 

3.4. Arbeitskräfte der ansa sind weder Bevollmächtigte 
noch Erfüllungsgehilfen und sind weder zur Abgabe 
von Willens- und Wissenserklärungen noch zum In-
kasso berechtigt. 

4. Honorar 

4.1. Die Höhe des Honorars ergibt sich aus den unterfer-
tigten Vertragsunterlagen oder aus der Auftragsbe-
stätigung der ansa. Werden Arbeitskräfte ohne vor-
heriges Offert der ansa angefordert, so kann diese 
ein angemessenes Entgelt fordern. 

4.2. Ändern sich nach Vertragsabschluss aufgrund ge-
setzlicher oder kollektivvertraglicher Anpassungen 

die Entlohnungsgrundlagen für die überlassenen Ar-
beitskräfte, ist die ansa berechtigt, das vereinbarte 
Honorar im selben prozentuellen Ausmaß wie die 
Entlohnungserhöhung anzupassen. Allfällige über-
lassenen Arbeitskräfte zu gewährende Einmalzah-
lungen können von der ansa gegenüber dem Be-
schäftiger geltend gemacht werden. 

4.3. Sollten Arbeitskräfte über einen vereinbarten oder 
voraussichtlichen Endtermin hinaus beschäftigt wer-
den, gilt die getroffene Honorarvereinbarung auch 
darüber hinaus, außer ansa fordert den Abschluss 
einer neue Honorarvereinbarung. Sollte eine neue 
Vereinbarung nicht innerhalb von 5 Arbeitstagen ge-
troffen werden, ist die ansa zum sofortigen Abzug 
der Arbeitskräfte und Verrechnung der verlängerten 
Einsatzdauer berechtigt. Der Beschäftigter kann 
hieraus keine wie auch immer gearteten Ansprüche 
geltend machen. 

4.4. Das Honorar ist zuzüglich der gesetzlichen Umsatz-
steuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe ohne je-
den Abzug und spesenfrei zu bezahlen. ansa ist zur 
wöchentlichen Abrechnung berechtigt. 

4.5. Die Rechnung ist bei Erhalt fällig. Wird die Rech-
nung nicht binnen zehn Tagen ab Zugang schriftlich 
beanstandet, gelten die darin verrechneten Stunden 
und die Höhe des Honorars als genehmigt und an-
erkannt. 

4.6. Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Ver-
zugszinsen nach § 352 UGB verrechnet. Weiters hat 
der Beschäftiger sämtliche der ansa dadurch ent-
stehende notwendige Kosten, wie z.B.: Aufwendun-
gen für Mahnungen, Inkassoversuche und allfällige 
Rechtsanwaltskosten zu ersetzen. 

4.7. Der Beschäftiger ist nicht berechtigt, Forderungen 
oder Ansprüche gegenüber der ansa mit dem Über-
lassungshonorar aufzurechnen, sofern nicht die 
Forderungen des Beschäftigers gerichtlich festge-
stellt oder von der ansa schriftlich anerkannt wur-
den. 

4.8. Grundlage für die Abrechnung sind die vom Be-
schäftiger oder dessen Gehilfen vor Ort zumindest 
einmal wöchentlich zu unterschreibenden Stunden-
nachweise oder die Auswertungen aus den elektro-
nischen Zeiterfassungssystemen des Beschäfti-
gers. Werden die Stundennachweise weder vom 
Beschäftiger noch seinen Gehilfen unterfertigt, ist 
die ansa – sofern es sich um einen Einsatz bei ei-
nem Kunden des Beschäftigers handelt – berechtigt, 
aber nicht verpflichtet, die Stundennachweise vom 
Kunden des Beschäftigers unterfertigen zu lassen. 
Mit der Unterfertigung der Stundennachweise durch 
den Beschäftiger, dessen Gehilfen oder den Kunden 
des Beschäftigers werden die geleisteten Stunden 
rechtsverbindlich festgestellt. Werden die Stunden-
nachweise auf Seiten des Beschäftigers nicht unter-
fertigt, sind die Aufzeichnungen der ansa Basis für 
die Abrechnung. Die Beweislast dafür, dass die in 
diesen Aufzeichnungen angeführten Stunden 
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tatsächlich nicht geleistet wurden, trägt der Beschäf-
tiger. 

4.9. Unterbleibt der Einsatz von überlassenen Arbeits-
kräften aus Gründen, die nicht von der ansa ver-
schuldet worden sind, bleibt der Beschäftiger zur 
vollen Entgeltsleistung verpflichtet. Dies gilt auch 
wenn der Beschäftiger die überlassenen Arbeitneh-
mer - aus welchen Gründen auch immer (z.B: hö-
here Gewalt) - nicht zur Arbeitsleistung einsetzt. 

5.  Rechte und Pflichten der ansa und des Be-
schäftigers 

5.1. Der Beschäftiger ist verpflichtet, sämtliche gesetzli-
che Bestimmungen, insbesondere das Arbeitneh-
merInnenschutzgesetz, das Arbeitskräfteüberlas-
sungsgesetz, das Ausländerbeschäftigungsgesetz 
und das Arbeitszeitgesetz in den jeweils geltenden 
Fassungen zu beachten. Verletzt der Beschäftigter 
gesetzliche Bestimmungen, so hält dieser ansa für 
allfällige daraus resultierende Nachteile schad- und 
klaglos 

5.2. Dem Beschäftiger steht hinsichtlich der überlasse-
nen Arbeitskräfte die Anleitungs-, Weisungs- und 
Aufsichtspflicht zu und er wird die Arbeitskräfte in 
die Handhabung der Geräte und Maschinen unent-
geltlich einschulen und unterweisen. Schriftliche 
Nachweise über notwendige Einschulungen oder 
Unterweisungen sind der ansa auf deren Verlangen 
vorzulegen und sind der ansa alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

5.3. Der Beschäftiger ist verpflichtet, meldepflichtige Ar-
beitsunfälle sowie das Auftreten von Berufskrank-
heiten der überlassenen Arbeitskraft innerhalb der 
gesetzlichen Fristen an die zuständige Stelle zu 
melden und der ansa umgehend eine Kopie der 
Meldung(en) zur übermitteln  

5.4. Der Beschäftiger wird die überlassenen Arbeits-
kräfte nur entsprechend der vereinbarten Qualifika-
tion und im dort vorgesehenen Tätigkeitsgebiet ein-
setzen. Er wird den jeweiligen Arbeitskräften keine 
Anweisung zur Verrichtung von Tätigkeiten geben, 
wozu diese nicht qualifiziert sind. 

5.5. Der Beschäftiger hat den überlassenen Arbeitskräf-
ten während des Arbeitseinsatzes für persönliche 
Sachen, insbesondere Kleidung und für allenfalls 
von der ansa zur Verfügung gestelltes Handwerks-
zeug und sonstige Ausrüstung versperrbare Kästen 
und Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.  

5.6. Eine Überlassung von Arbeitskräften an Betriebe, 
die von Streik oder Aussperrung getroffen sind, er-
folgt aufgrund § 9 AÜG nicht. Der Beschäftiger hat 
daher der ansa derartige Umstände unverzüglich 
mitzuteilen. 

5.7. ansa ist berechtigt, zur Überprüfung der Einhaltung 
der Verpflichtungen des Beschäftigers den Ort des 
Arbeitseinsatzes jederzeit zu betreten und die erfor-
derlichen Auskünfte einzuholen 

5.8. Fällt eine Arbeitskraft aus welchem Grund auch im-
mer aus oder erscheint nicht am vereinbarten Ein-
satzort, hat der Beschäftiger die ansa hiervon um-
gehend schriftlich in Kenntnis zu setzen. ansa wird 

in solchen Fällen möglichst rasch dafür zu sorgen, 
dass eine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt wird. 

5.9. Der Beschäftiger hat bereits bei der Auswahl der Ar-
beitskräfte und während der Überlassung die 
Gleichbehandlungsvorschriften und Diskriminie-
rungsverbote zu beachten. 

6.  Beendigung des Vertrages 

6.1. ansa ist berechtigt, den Vertrag auch ohne Einhal-
tung von Fristen oder Terminen aufzulösen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere dann vor, wenn 

(a) der Beschäftiger trotz Mahnung mit einer Zah-
lung mehr als sieben Tagen in Verzug ist; 

(b) im Betrieb des Beschäftigers ein Streik oder eine 
Aussperrung eintritt; 

(c) der Beschäftiger gegen gesetzliche oder vertrag-
liche Bestimmungen trotz Aufforderung zur Einhal-
tung verstößt; 

(d) über das Vermögen des Beschäftigers ein Sa-
nierungs- oder Insolvenzverfahren eröffnet wird 
oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens man-
gels Kostendeckung abgewiesen wird oder 

(e) die Leistungen der ansa wegen höherer Gewalt, 
Krankheit oder Unfall einer oder mehre Arbeitskräfte 
unterbleiben. 

6.2. Wird der Vertrag aus Gründen, die in der Sphäre 
des Beschäftigers liegen, vorzeitig aufgelöst oder 
aus einem solchen Grund die Arbeitnehmer von der 
ansa zurückberufen, kann der Beschäftiger keine 
wie auch immer gearteten Ansprüche, insbesondere 
aus Gewährleistung oder Schadenersatz gegen die 
ansa geltend machen. 

6.3. Ungeachtet des Rechts, den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung aufzulösen, ist die ansa bei Zahlungsver-
zug des Beschäftigers von jeder Leistungsverpflich-
tung befreit und zur sofortigen Abberufung der über-
lassenen Arbeitnehmer auf Kosten des Beschäfti-
gers berechtigt. 

6.4. Löst der Beschäftiger den Vertrag ohne Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorzeitig auf, hat dieser 
eine Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen Monats-
bruttogehalts pro zuletzt überlassene Arbeitskraft an 
die ansa zu bezahlen. Die Geltendmachung weite-
rer Ansprüche bleibt vorbehalten. 

7. Gewährleistung 

7.1. ansa leistet dafür Gewähr, dass die zur Verfügung 
gestellten Arbeitskräfte ihre Zustimmung zur Über-
lassung an Dritte gegeben haben und arbeitsbereit 
sind. ansa schuldet nur dann eine besondere Qua-
lifikation der Arbeitskräfte, wenn solche in den beid-
seits unterfertigten Vertragsunterlagen der ansa 
ausdrücklich angeführt ist, ansonsten gilt eine 
durchschnittliche Qualifikation als vereinbart. 

7.2. ansa leistet nur für jene Qualifikation der Arbeits-
kräfte Gewähr, die sie durch Einsichtnahme in Zeug-
nisse der überlassenen Arbeitskräfte überprüfen 
kann. 

7.3. Der Beschäftiger ist umgehend nach Beginn der 
Überlassung verpflichtet, die überlassenen 
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Arbeitskräfte hinsichtlich Qualifikation zu überprü-
fen. Entspricht eine überlassene Arbeitskraft der 
vereinbarten Qualifikation nicht, ist dieser Umstand 
unter genauer Erklärung der ansa umgehend, je-
denfalls aber binnen 48 Stunden schriftlich anzuzei-
gen, widrigenfalls Ansprüche wegen Gewährleis-
tung und Schadenersatz ausgeschlossen sind.  

7.4. Liegt ein von der ansa zu vertretender Mangel vor 
und verlangt der Beschäftiger rechtzeitig Verbesse-
rung, wird diese durch Austausch der betreffenden 
Arbeitskraft innerhalb angemessener Frist erbracht. 

7.5. Eine allfällige Mangelhaftigkeit hat der Beschäftiger 
auch in den ersten sechs Monaten ab Überlassung 
der Arbeitskräfte nachzuweisen. 

7.6. Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche hat 
der Beschäftiger bei sonstigem Verlust binnen 
sechs Monaten gerichtlich geltend zu machen. 

8. Haftung 

8.1. ansa trifft keine wie auch immer geartete Haftung für 
allfällige durch überlassene Arbeitskräfte verur-
sachte beim Beschäftiger oder bei Dritten entstan-
dene Schäden. ansa haftet nicht für Verlust, Dieb-
stahl oder Beschäftigung von zur Verfügung gestell-
ten Werkzeugen. Zeichnungen, Muster, Vorrichtun-
gen und sonstigen übergebenen Sachen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn der überlassenen Ar-
beitskraft Geld, Wertpapiere, kostbare oder emp-
findliche Sachen anvertraut werden. 

8.2. Vor der Inbetriebnahme von Fahrzeugen oder Ge-
räten, für die eine Bewilligung oder Berechtigung er-
forderlich ist, hat der Beschäftiger das Vorhanden-
sein der entsprechenden Bewilligungen oder Be-
rechtigungen zu überprüfen. Unterlässt der Be-
schäftiger diese Überprüfung, sind Ansprüche aller 
Art gegen die ansa ausgeschlossen. 

8.3. Bei Abberufung oder Austausch von Arbeitskräften 
sind wie immer geartete Ansprüche gegen die ansa 
ausgeschlossen. Hat der Beschäftiger die vorzeiti-
gen Vertragsauflösung oder Abberufung von Ar-
beitskräften zu vertreten, haftet er der ansa für die 
daraus entstehenden Nachteile. Der Beschäftiger 
hat in diesem Fällen das Entgelt bis zum ursprüng-
lich beabsichtigten oder vereinbarten Überlassungs-
ende zu bezahlen. 

8.4. Für das Unterbleiben oder die Verzögerung der Ar-
beitsleistungen, insbesondere bei höherer Gewalt, 
Krankheit, Unfall, Unpünktlichkeit oder Nichterschei-
nen der überlassenen Arbeitskraft, haftet die ansa 
nicht. Für beim Beschäftiger oder bei Dritten einge-
tretene Folge- und Vermögensschäden, von über-
lassenen Arbeitskräften verursachte Produktions-
ausfälle und für Pönaleverpflichtungen, die der Be-
schäftiger gegenüber seinem Kunden eingegangen 
hat, besteht keine Haftung. 

8.5. Darüber hinaus ist eine Haftung – mit Ausnahme 
von Personenschäden - jedenfalls auf grobes Ver-
schulden und Vorsatz der ansa beschränkt. 

8.6. Der Beschäftiger haftet der ansa gegenüber für 
sämtliche Nachteile und Kosten, die ansa durch 
Verletzung einer vom Beschäftiger wahrzunehmen-
den gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung 

erleidet. Etwaige Strafen, welche aus Gesetzes-
übertretungen beim Beschäftiger resultieren, trägt 
der Beschäftigter. 

9. Datenschutz 

9.1. Der Beschäftiger erklärt die Datenschutzerklärung 
der ansa, abrufbar unter www.ansa-personal.at, zu 
kennen. 

9.2. Der Beschäftiger verpflichtet sich, die einschlägigen 
Datenschutzvorschriften, insbesondere die Vor-
schriften  der Datenschutzgrundverordnung (DSG-
VO) und des Datenschutzgesetzes (DSG) einzuhal-
ten. Er ist für den rechtmäßigen Umgang mit den 
personenbezogenen Daten, die ihm die ansa im 
Zuge der Überlassung von Arbeitskräften zur Verfü-
gung stellt, sowie für die Wahrung der Rechte der 
Betroffenen (z.b.: aus Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung) verant-
wortlich. 

9.3. Der Beschäftiger verpflichtet sich weiters, die ihm 
von der ansa zur Verfügung gestellten personenbe-
zogene Daten ausschließlich auf rechtmäßige und 
transparente Weise, nach Treu und Glaub sowie 
ausschließlich für die vertragsgegenständliche Ar-
beitskräfteüberlassung zu verarbeiten. Eine weiter-
gehende Verwendung der Daten, insbesondere eine 
solche zu eigenen Zwecken des Beschäftigers oder 
zu Zwecken Dritter, ist unzulässig.  

10. Schlussbestimmungen 

10.1. Für Streitigkeiten zwischen der ansa und dem Be-
schäftiger ist das sachlich in Betracht kommende 
Gericht am Sitz der ansa zuständig. ansa ist auch 
berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Be-
schäftigers zu klagen. 

10.2. Der Erfüllungsort für die Arbeitskräfteüberlassung 
und Zahlung des Beschäftigers ist der Sitz der ansa 
in Wels.  

10.3. Der Beschäftiger und ansa vereinbaren die Anwen-
dung des österreichischen Rechts unter Ausschluss 
seiner Verweisnormen des internationalen Privat-
rechts und des UN-Kaufrechts. Dies gilt auch, wenn 
der Ort des Arbeitseinsatzes im Ausland liegt.  

10.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder 
der Einzelvereinbarung unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, wird dadurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An-
statt der unwirksamen oder undurchführbaren Best-
immungen vereinbaren die Vertragsteile die Geltung 
einer wirksamen Bestimmung, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der ursprünglichen Bestimmung soweit 
wie möglich entspricht.  

10.5. Änderungen der Firma, der Anschrift, der Rechts-
form oder andere relevante Informationen hat der 
Beschäftiger der ansa umgehend schriftlich bekannt 
zu geben 

 

 


